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Handwerks einschließlich der Produktionsgenossen
schaften des Handwerks ist der Lehrvertrag über die 
Industrie-und-Handelskammer bzw. Handwerkskam
mer dem Amt für Arbeit und Berufsberatung zur Be
stätigung vorzulegen.

(3) Die Bestätigung des Lehrvertrages muß vor Be
ginn des Lehrverhältnisses erfolgen. Nach der Bestäti
gung ist der Lehrvertrag vom Amt für Arbeit und Be
rufsberatung an den Betrieb zurückzusenden. Die Be
rufsschule hat auf dem Lehrvertrag die Kenntnis
nahme zu vermerken. Danach erhält jeder Lehrver
tragspartner ein Exemplar des bestätigten Lehrver
trages.

(4) Änderungen, die nach Abschluß und Bestätigung 
des Lehrvertrages zwischen den Lehrvertragspartnern 
getroffen werden, bedürfen’der Schriftform und Bestä
tigung des Amtes für Arbeit und Berufsberatung.

§10
Verlängerung

(1) Bei nicht bestandener Lehrabschlußprüfung kann 
der Lehrvertrag im gegenseitigen Einvernehmen der 
Lehrvertragspartner bis zur nächsten Lehrabschluß
prüfung, längstens um ein halbes Jahr, einmal verlän
gert werden.

(2) Mußte das Lehrverhältnis aus gesundheitlichen 
oder anderen Gründen unterbrochen werden, ist die 
Verlängerung des Lehrvertrages zulässig.

(3) Besteht der Lehrling die Prüfung zum Abschluß 
der beruflichen Grundausbildung nicht oder erreicht er 
nicht das Klassenziel der allgemeinbildenden polytech
nischen Oberschule, kann der Lehrvertrag zwecks Wie
derholung der Grundausbildung bis zu einem Jahr ins
gesamt verlängert werden.

§ 1 1
Beendigung

(1) Der Lehrvertrag endet mit bestandener Lehrab
schlußprüfung. Wird die Lehrabschlußprüfung nicht 
bestanden, endet der Lehrvertrag nach Ablauf der ver
traglich festgelegten Lehrzeit.

(2) Ist die Beendigung des Lehrvertrages vor Ablauf 
der vertraglich festgelegten Lehrzeit erforderlich, so 
soll sie grundsätzlich zwischen den Lehrvertragspart
nern vereinbart werden. Seitens des Lehrvertragspart
ners, der die vorzeitige Beendigung beabsichtigt, ist ein 
ausführlich begründeter, formloser Antrag an das zu
ständige Amt für Arbeit und Berufsberatung des Rates 
des Kreises zu richten. Der Antrag von minderjährigen 
Lehrlingen muß von dem Sorgeberechtigten mit unter
schrieben sein. Zu dem Antrag haben die Lehrver
tragspartner Stellung zu nehmen.

(3) Das Amt für Arbeit und Berufsberatung prüft, 
unter Hinzuziehung der Lehrvertragspartner sowie 
eines Vertreters der Berufsschule und gegebenenfalls 
der Industrie-und-Handelskammer bzw. Handwerks
kammer, den Antrag und die Stellungnahme und teilt 
die Entscheidung den Lehrvertragspartnern schriftlich 
mit.

(4) Entspricht der Lehrvertrag nicht den gesetzlichen 
und den rahmenkollektiv- bzw. tarifvertraglichen Be
stimmungen oder schließt der Vertreter eines Betriebes 
in Überschreitung der ihm erteilten Befugnisse den 
Lehrvertrag ab, so sind die Mängel durch die Lehr
vertragspartner zu beseitigen oder der Lehrvertrag ist 
zu beenden.

(5) Bei der Beendigung des Lehrvertrages sind die 
gesellschaftlichen und persönlichen Interessen zu be
rücksichtigen. Stellt der Betrieb den Antrag auf Been
digung des Lehrvertrages, so ist er in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Arbeit und Berufsberatung ver
pflichtet, den Lehrling rechtzeitig zu unterstützen, da
mit er in einem anderen Betrieb eine berufliche Aus
bildung oder eine zumutbare Arbeit erhält.

§12
Anwendung arbeitsrechtlicher Bestimmungen

(1) Für Oberschüler, die eine berufliche Ausbildung 
erhalten, gelten als Erholungsurlaub die vom Ministe
rium für Volksbildung festgelegten Ferien.

(2) Für den Lehrvertrag gelten, soweit in dieser 
Anordnung sowie in der Verordnung von 3. November 
1964 über Entgelt und Versicherungsschutz für Ober
schüler während der beruflichen Ausbildung (GBl. II
S. 887) nichts anderes geregelt ist, im übrigen die ar
beitsrechtlichen Bestimmungen.

§13
Übergangsbestimmungen

Alle vor Inkrafttreten dieser Anordnung abgeschlos
senen und bereits bestätigten Lehr- und Ausbildungs
verträge sind auf der Grundlage dieser Anordnung zu 
überprüfen und entsprechend zu ergänzen bzw. zu än
dern. Eine nochmalige Bestätigung durch das Amt für 
Arbeit und Berufsberatung ist nicht vorzunehmen.

§14
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1965 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) Anordnung vom 7. Januar 1957 über die Verbind

lichkeitserklärung der Lehrverträge für die sozia
listischen Betriebe, die privaten Betriebe und die 
ihnen gleichzustellenden Treuhandbetriebe (GBl. II
S. 40), /

b) Anordnung vom 3. Januar 1962 über die Verbind
lichkeitserklärung der Ausbildungsverträge für 
die Berufsausbildung in einem mittleren medizi
nischen Beruf (GBl. II S. 65; Ber. S. 94),

c) Ausbildungsvertrag für die Berufsausbildung von 
Schülern (Anhang zur Instruktion vom 10. August 
1962 zur Vervollkommnung und weiteren Verbes
serung der Berufsausbildung in den erweiterten 
Oberschulen der Deutschen Demokratischen Repu
blik*).

Berlin, den 22. Dezember 1964
Der Vorsitzende 

der Staatlichen Plankommission 
Dr. А p e 1

* Nicht veröffentlicht.

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, fÖ2 Berlin, Klcsterstraße 47 — Redaktion: 102 Berlin, 
Klosterstraße 47, Telefon: 209 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen 
Organe die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Ag 134/65/DDR — Verlag: (610/62) Staatsverlag der Deutschen 
Demokratischen Republik, 102 Berlin. Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender Bezug nur durch die Post — 
Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 MDN, Teil II 1,80 MDN und Teil III 1,80 MDN — Einzelausgabe bis zum Umfang von 
8 Seiten 0,15 MDN, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 MDN, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 MDN, bis zum Umfang von 
48 Seiten 0,55 MDN Je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 MDN mehr — Bestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Post
schließfach 696, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Verkaufsstelle des Verlages, 102 Berlin, Roßstraße 6 — Drude: Staatsdruckerei 
der Deutschen Demokratischen Republik Index 31 817


